
11‘
IJ%~Auszuo AUS DEM PRoToKoLL

DES

R~IERuNosRATEs DES KANToNs S0L0THuRN
VOM

10. April 1939, Nr. 1588.

1, Die Einwohnorgomeinde Solothum hat (iber das Gebiet der

Seh~ngrUnstr~sso (Zuchwi1orsti~sso bis Stadtgronzo) einen spozio1~
ion Bebauungsplan aufgelegt. Gemäss Publikation im Amtsblatt des

Kantons Solothurn Nr. 46 vom 18, November 1938 lag der Plan in der

Zeit vom 18. November bis 19, Dezembor 1938 ~ffent1ich zur Ein

sichtnahme auf, Er wurde durch Beschluss des Einwohnergemeindorates

vom 25. Januar 1939 genehmigt. Eine während der Auflagefrist oingc~

reichte Anfrage boantworteto die städtische Baukommission laut dem

~orliegs~en Protokoll dahin, dass nach ihrer Auffassung die Sch~ngrLft
strasse eine ausgesprochene Ein- und Ausfallstrn.sse sei, fLir wclcho

die Bestim~ung des Art. 37 dos städtischen Baureglomentes über Go

stattung eines zusätzlichcnz Stockwerkos zur Anwendung gebracht werden

k~nnte;immorhin sei der Entscheid aber diese Frage Sache des Gemein
derates, Gegen den Genehmigungabeschluss sind keine Beschwerden er

hoben worden.

II. Der vor~o1~gte Bebauungsplrii setzt die Bau- und Strassen-

linien für die Schöngrtinstrasse bis zur Stadtgrenze in zweckm~esiger

Weise fest. Das durch das Baugosetz vorgeschriobone Publikationever—

fah~on ist eingehalten worden, Der Plan kann daher genehmigt werden.

Gegenüber der im erwähnten Protokoll des Einviohnergemeinder~tes So1o~

thurn festgehaltenen Auffassung der städtischen Baukommission ist

allerdings festzustellen, dass die Sch~ngrtinstrasse gem~ss dem fttr

den Ausbau des Bahnüberganges in der Enge vorliegenden Projekt den

Charakter der Einfalistrasse nicht mohr aufweist. Doch spielt dies

ftr die Genehmigung dos Bebauimgsplanoe keine Rolle,

III. Der Rogierungsrat beschliesst daher:

Der von der Einwohnergcnieinde Solothurn am 25. Januar 1939

~osch1ossene Bebaungsplan über die Sch~ngrtinstraeso (Zuohwi1er~

strasse bis Stadtgronze) wird genehmigt,

Genehmigungstaxe
Publikat ionet axe

Fr. 11~-
Fr. 10.50

Tot~.l Fr. 21.50. (Staatskanzlei Nr.18
Bau~Departement (4),
Kantonsingonieur (2), mit 1 Ex.des genehmigten

Planes,
Ammannamt der Einwohnergemeindc~ Solothurn, mit

1 Ex. des genehm~.gton Planes., per Nachnahme.,

Dc Staatssc iber:


